
  
Fachanwalt für Strafrecht: Pflichtverteidigung

  

Das Gericht muss demjenigen, der von einem Zeugen auf sozialen Netzwerken wie Facebook als Täter
einer Straftat wiedererkannt wird, einen Pflichtverteidiger wegen schwieriger Sachlage bestellen.

  

Im Strafrecht gibt es keine Prozesskostenhilfe. Nur in eng umgrenzten Fällen bestellt das Gericht dem
Beschuldigten im Rahmen der sogenannten notwendigen Verteidigung einen Pflichtverteidiger, dessen
Kosten übernommen und im Falle einer Verurteilung von dem Verurteilten zurückgeholt werden. Ein
Pflichtverteidiger wird etwa bestellt, wenn die Sach- oder Rechtslage schwierig ist. Das Landgericht
Magdeburg hat nun entschieden, dass ein Pflichtverteidiger wegen einer schwierigen Sachlage auch dann
bestellt werden muss, wenn der Beschuldigte auf Facebook als Täter einer Straftat wiedererkannt worden
sein soll.

In dem von dem Landgericht zu verhandelnden Fall war gegen den Beschuldigten unter anderem wegen
Körperverletzung ermittelt worden. Der Geschädigte war der Überzeugung, den Beschuldigten auf der
Facebook-Seite eines Freundes als den Täter wiedererkannt zu haben. Er ging zur Polizei, die daraufhin
eine Wahllichtbildvorlage erstellte, auf der der Geschädigte den Beschuldigten erneut identifizierte.
Problematisch an diesem Vorgehen ist, dass es sich um eine zweite Wiedererkennung handelt, bei der ein
Irrtum nicht ausgeschlossen werden kann. Denn es besteht die nicht von der Hand zu weisende
Möglichkeit, dass der Zeuge bei der Wahllichtbildvorlage nicht den tatsächlichen Täter, sondern nur die
Person auf Facebook wiedererkannt hat. Um dem zu entgegnen und sich effektiv verteidigen zu können,
ist dem Beschuldigten ein Pflichtverteidiger beizuordnen.
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